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Vorteile auf einen Blick

	� konzentriert sich auf die besonderen 
Belange des B2B-Bereichs

	� kommentiert praxisrelevante  
Vertragstypen

	� eigener Teil mit A bis Z-Erläuter-
ungen zu rund 40 Klauseltypen

Der neue Kommentar
bietet eine speziell auf die Bedürfnisse des unternehmerischen 
Rechtsverkehrs zugeschnittene Kommentierung der §§ 305 ff. 
BGB. In einem besonderen Teil werden rund 40 Klauseltypen 
von A bis Z erläutert. Auch Konstellationen mit Auslandsbezug 
sind dargestellt.

Schwerpunkt: B2B-Bereich
Alle Ausführungen sind unmittelbar für den B2B-Bereich re-
levant. Die Leserinnen und Leser müssen nicht erst allgemeine 
Ausführungen überblicken, um dann in einem zweiten Schritt 
zu erfahren, inwieweit diese auch für den B2B-Bereich gelten. 
Für den B2B-Bereich besonders relevante Fragestellungen, wie 
z.B. die Geltung der §§ 305 ff. BGB im grenzüberschreiten-
den Verkehr, kollidierende AGB usw. sind besonders vertieft 
dargestellt. Ebenso werden Vertragstypen, die für die Mehrzahl 
der Unternehmen von Bedeutung sind, wie z.B. Einkaufsbedin-
gungen, Lizenzverträge, Outsourcingverträge, etc. ausführlich 
kommentiert.
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